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An der Saarautobahn
wird munter gebaut,

auch wenn das
entsprechende Gesetz
auf sehr wackeligen

Füßensteht undi mmer
noch nicht verabschiedet

wurde.

Die Industriemülldeponie
' Haebicht' und das Autobahn-
projekt ' Nordstrooss' − zwei Vor-
haben, die nicht gerade ein Aus-
hängeschildfür den Umgangder
Luxemburger öffentlichen Hand
mit Großprojekten darstellen.
Spätestens als sich ' Haebicht'
als größte Fehlplanungaller Zei-
ten entpuppte und klammhei m-
lich per Gesetz wieder aus der
Welt und den Köpfengeschaffen
wurde, hätten wir annehmen
können, dass es für unsere Ge-
sellschaft, unsere Umwelt und
unser Rechtsstaatsempfinden
wohl besser wäre, in Zukunft et-
was vorsichtiger mit größeren
Planungenumzugehen.
Dennoch bahnt sich i m Dos-

sier Saarstraße erneut ein
rechtsstaatliches Fiasko an:
Zwar wird schon tatkräftig an
der Verbindung zwischen der

"collectrice du sud" und dem
Saarland gebaut. Doch nochi m-
mer ist kein Gesetz gesti mmt,
das die Regierung ermächtigt,
überhaupt den ersten Spaten-
stichzutun.
Ein erstes Gesetz aus dem

Jahre 1995− unter Federführung
von Robert Goebbels − war das
Papier nicht wert, auf demesge-
druckt worden war: Ähnlich wie
bei der Nordstraße war der Ver-
suchunternommenworden, den
Bau der Autobahn abzusegnen,
ohne dabei die eigentlich in ei-
ner (mangelhaft ins Luxembur-
ger Recht umgesetzten) eu-
ropäischen Direktive vorgese-
hene Impaktstudie durchzufüh-
ren. Auf diese Art wollte man
sich die darauffolgende Ein-
spruchsprozedur ersparen.
Dabei wäre Luxemburg legiti-

miert gewesen, ein Spezialge-
setz zumBau der Saarautobahn
zuerlassen. Allerdings unter der
doppelten Bedingung, dass alle
von der EU−Richtlinie vorgese-
henen Vorstudienrealisiert wer-
den, die Bevölkerung an-
schließend über die Ergebnisse
informiert und ihr die Möglich-
keit einer Stellungnahme gebo-
ten wird. Erst dann kann das
Parlament über ein detailliertes
Gesetz mit endgültiger Trassen-
führungentscheiden.
Im ersten gesetzgeberischen

Versuchsollte es weder eineIm-
pakstudie noch ein öffentliches
Verfahren geben: Die Europäi-
sche Kommission vergab eine
"Datz" und forderte die Luxem-
burger Regierungauf, das ganze
Verfahren neu zu beginnen. Der
von Goebbels ursprünglich ge-
wünschte Zeitgewinn war somit
dahin. Das heißt nicht ganz:
Denn ungeachtet der Tatsache,
dass es keinerlei legale Basis
mehrfür denBauder Saaranbin-
dung gab, wurde munter drauf-
los gearbeitet−jahrelang.

Neu heißt nicht besser
Erna Hennicot−Schoepges de-

ponierte ihr neues Gesetz i m
Mai 2001. Vorher, genauer i m
Sommer 2000, hatte es tatsäch-
lich eine öffentliche Anhörungs-
prozedur gegeben. Dass es da-
bei nur zu wenigen Einsprüchen
kam, lag nicht nur daran, dass
die Verwaltung sich die Som-
mermonate ausgesucht hatte,
um die öffentliche Meinung zu
hören. Wegen bereits vollende-
ter Tatsachen sahen viele wohl
keinenSinn mehr, darineinzelne
Nachbesserungen zu erwirken.
Die Straße war ja schon so gut
wiegebaut.
Einer der Landeigentümer,

der sein Land aufgrund des öf-
fentlichen Nutzens des Vorha-
bens hergeben sollte, hatte al-
lerdings schonvorher gegensei-
neEnteignunggeklagt. Vorallem
mit dem Argument, er könne
nicht aufgrund eines ungesetzli-
chen Verfahrens enteignet wer-
den. Das Luxemburger Verwal-
tungsgericht befasste 1998 den
Europäische Gerichtshof mit ei-
ner so genannten "question
préjudicielle".
I m Herbst 2000 kamdie Ant-
wort: Das Luxemburger Verwal-
tungsgericht sollte die Enteig-
nungsprozedur i m Lichte der
EU−Direktive begutachten. Im
Mai 2001, kurz bevor das neue
Gesetz deponiert wurde, zog
sich die Regierungaus demVer-

fahren zurück, das sie wohl mit
Sicherheit verlorenhätte.
Es gibt allerdings erhebliche

Zweifel, ob das neue Saarauto-
bahn−Gesetz nicht auf ebenso
wackeligen Füßen steht wie das
alte. Inspiriert von dem Verfah-
ren, das bei der "Nordstrooss"
zur Anwendung kam, haben die
Gesetzesautorenvor, fünf wichti-
ge Gesetze aus demBereich des
Natur− und Umweltschutzes in-
soweit außer Kraft zusetzen, als
die darin vorgesehenen Geneh-
migungsverfahren für die Saar-
autobahn einfach aufgehoben
werden. Argument: was bei der
Nordstraße vonniemandemmo-
niert wurde, wird auch bei mjet-
zigen Bauvorhaben problemlos
akzeptiert werden.
Der Staatsrat sieht die Dinge

in seinem Gutachten allerdings
etwas anders und schlägt vor,
die Genehmigungsverfahren
nicht einfach aufzuheben, son-
dern in einem gesonderten
"règlement grand−ducal" die
vom Vorhaben einzuhaltenden
Umweltnormen und die damit
verbundenen Kompensations-
maßnahmenaufzuführen. ImGe-
gensatz zu einem Gesetzestext
bestünde für Dritte dann die
Möglichkeit eines Einspruchs
vor demVerwaltungsgericht.
Laut Bericht der Bautenkom-

mission vomgestrigen Donners-
tag hat sich die parlamentari-
sche Mehrheit entschlossen,
trotzdem den ursprünglichen
Text zurückzubehalten. Die
Chamber wird alsoi mLaufe der
nächsten Woche das ursprüng-
liche Gesetz sti mmen.
Zuvor war es allerdings fast

noch zumEklat gekommen: Der
DP−Abgeordnete Calmes wollte
nicht einfach hinnehmen, dass
wesentliche Umweltgesetze aus-
gehebelt werden, ohne dass die
Umweltkommission (deren Prä-
sident er ist) damit befasst wur-
de. So wurde kurzfristig nochei-
ne "commission conjointe" zu-
sammengerufen, die trotzdem
mehrheitlich dem Regierungs-
vorhaben zusti mmte. Bautenmi-
nisterin Hennicot und Umwelt-
staatssekretär Bergen traten
persönlich an, umdafür zu bür-
gen, dass alles mit bester Ab-
sicht über die Bühnegehensoll.
Der Grüne Camille Gira ver-

suchte aufzuzeigen, wie es rich-
tig hätte gemacht werden kön-
nen: Die Zeit die seit 1995 ver-
gangenist, hättegenutzt werden
können, um eine korrekte Um-
setzung geltender EU−Direktiven
vorzunehmen. Selbst zumjetzi-
gen Zeitpunkt würde dies noch
Sinn machen: ImFebruar wurde
ein entsprechendes Gesetz auf
den Instanzenweg gebracht, ein
Gutachten des Staatsrates liegt
bereits vor.
Jetzt muss die Regierung mit

einem Einspruch des Staats-
ratesrechnen− daskostet erneut
drei Monate Aufschub. Aber
auch die nächste "question
préjudicielle" steht an, denn der
betroffene Landeigentümer
muss gegen ein neues Gesetz
klagen, was das Verwaltungsge-
richt wohl erneut veranlassen
wird, den Europäischen Ge-
richtshof anzurufen. Hier liegt
dienormale Verfahrensdauer bei
zwei Jahren. Die Saarautobahn
riskiert also ins Guinness−Buch
der Rekorde zu gelangen: als er-
steStraßeder Welt, die demVer-
kehr übergeben werden konnte,
noch bevor es sie laut Gesetz
überhaupt gebendurfte.

Richard Graf

Die Autobahnbrückein RichtungSaarlandistlängst Realität.
Doch das Gesetz, das den Bau derSaarverbindungeigentlich erst

möglich machensoll, ist immer noch nicht gestimmt.
(Foto: Christian Mosar)

Online−Demo: Anstiftungzu Straftaten
"Ei nheiten des Staatsschutzes brachen die Räume der
Soli daritätsi nitiative "Li bertad!" i n Frankfurt am Main auf
und durchsuchten die Büroräume i m dorti gen Dritte−
Welt−Haus", berichtete am Mittwoch das Onli ne−Magazi n
Telepolis. Der Grund: "Li bertad!" hatte zusammen mit
dem Netzwerk "kei n mensch ist ill egal" am 20. Juni ei ne
Onli ne−Demo gegen die Lufthansa i nitii ert, die an den
40.000 Abschiebungen i m Jahr flei ßi g mitverdient. Die
Akti on "Deportati on Class" bestand i n ei ner Überfl utung
der Lufthansa−I nternetseite mit Anfragen, umsie zu bloc-
kieren (siehe woxx vom 15. und 22. Juni). Der Organisa-
tor Sven Meier erklärte damals: "Das I nternet ist ei n öf-
fentlicher Raum, hier muss es möglich sei n, soziale Kon-
flikte auszutragen."
Der Erfol g der Akti on ist nunmehr amtlich beglaubi gt:
Der Durchsuchungsbeschl uss gi bt an, 13. 000 Menschen
hätten sich beteili gt, und die Seite i nsgesamt 1, 2 Milli o-
nen Mal angewählt. Der Aufruf zur Beteili gung an der Ak-
ti on wird als Anstiftung zu Straftaten gewertet. Gegen die
13.000 StraftäterI nnen wurden bislang noch kei ne Schrit-
te angekündigt, doch die 150 den Aufruf unterstützenden
Organisati onen könnten bald betroffen sei n. Trotz Durch-
suchung und Beschlagnahmungen waren die I nternet−
Seiten der Demo−OrganisatorI nnen bis Redakti ons-
schl uss erreichbar.

Wosind die minderjährigen Fixer geblieben?
Von der Bil dfläche verschwunden seien die jugendlichen
Drogenabhängigen, seit der Straßenstrich von den Ge-
meindeverantwortlichen verlagert und zeitlich ei nge-
grenzt wurde. Das erklärten bei ei ner Unterredung am
Dienstag die Verantwortlichen des "Drop I n" den Abge-
ordneten der parlamentarischen Kommissi onen, die sich
zur Zeit mit der Thematik der Prostituti on befassen. Dro-
genabhängige müssen sich das Geld für den Stoff unab-
hängig von der Tageszeit besorgen, dadurch geraten sie
mit den neuen Regel n i n Konflikt. Die Zahl der meist dro-
genabhängigen Minderjähri gen auf dem Strich beläuft
sich anschei nend auf mehrere Dutzend. Um den Kontakt
zu dieser Ziel gruppe wieder aufzubauen, aber auch weil
es bislang kei ne spezifischen Hilfsstrukturen für diese
Jugendlichen gi bt, müsse dri ngend ei ne neue Ei nrichtung
geschaffen werden. Ei nen ähnlichen Vorschlag macht die
LSAP−Arbeitsgruppe "Cercle Lydie Schmit", die i n ei ner
Mitteil ung die Verlagerung des Straßenstrichs scharf kri-
tisiert. Der "Cercle" fordert ei n Auffanghaus für potenziel-
le, auch jugendliche Ausstei gerI nnen aus der Prostituti-
on, das von geschultem Personal zu leiten wäre. All ge-
mei n fordert der Arbeitskreis die Rückverlagerung des
Strichs an sei nen alten Standort sowie ei ne politische
Entscheidungsfi ndung, die nicht mehr an den Prostituier-
ten vorbei, sondern i m Dialog mit i hnen geschieht.

Privatisierung− aber bittelokal!?
Déi Lénk will die "Privatisierung und Zwangsausschrei-
bung von Busli nien" verhi ndern und hat deshal b Gewerk-
schaften und Umweltverbände zum Handel n aufgerufen.
Die Partei befürchtet, dass durch ei nen europaweiten pri-
vaten Wettbewerb i m öffentlichen Nahverkehr multi nati o-
nale Konzerne wie Vivendi, Stagecoach oder Arriva ei n-
hei mische Busunternehmen verdrängen und öffentliche
Betrei ber unterbieten könnten. Das teilte die Partei i n ei-
ner Mitteil ung anlässlich der i m Europaparlament begi n-
nenden Debatte zur Privatisierung des öffentlichen Nah-
verkehrs mit.
Die konsequente Öffnung dieses Marktes bedeutet, dass
sowohl der l uxemburgische Staat als auch die Gemein-
den dann nicht mehr das Recht hätten, den Nahverkehr
i n ei gener Regie zu betrei ben, sondern per "offre publi-
que" an billi gere Anbieter abgeben müssten.
I n den Sektoren und Ländern, wo sich "freie" Konkurrenz
breit gemacht hätte, so déi Lénk, seien Entlassungen,
Konkurse, verschlechterte Dienstleistungen und ver-
schlechterte Arbeitsbedi ngungen der Beschäfti gten die
Fol ge gewesen.
I n i hrer Mitteil ung vergisst die Partei allerdi ngs zu er-
wähnen, dass der Anteil privater Anbieter amöffentlichen
Nahverkehr schon jetzt stei gt, ergo nati onale Soli darität
nicht unbedi ngt Gutes hei ßen will.
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